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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1963

Norm

Gesetz über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung §107

Kopf

SZ 36/120

Spruch

Eine ausländische Gesellschaft m. b. H. kann nur dann Komplementärin einer inländischen Kommanditgesellschaft

sein, wenn sie gemäß § 107 GesmbHG. die Eintragung einer inländischen Niederlassung erwirkt hat.

Entscheidung vom 25. September 1963, 7 Ob 244/63.

I. Instanz: Landesgericht Salzburg; II. Instanz: Oberlandesgericht Linz.

Text

Das Erstgericht hat im Sinne des Antrages der Antragsteller die Eintragung der Firma "A.-Handelskontor Gesellschaft m.

b. H. & Co. KG." mit dem Sitz in Salzburg und der persönlich haftenden Gesellschafterin "A.-Handelskontor Gesellschaft

m. b. H." in München in das Handelsregister bewilligt.

Diese Eintragung wurde von der Kammer der gewerblichen Wirtschaft mit Rekurs bekämpft.

Das Rekursgericht hat in Abänderung der angefochtenen Verfügung den Antrag auf Registrierung der genannten

Kommanditgesellschaft abgewiesen. Die ausländische Gesellschaft m. b. H. sei im Inland zwar ohne Rücksicht darauf,

ob eine inländische Niederlassung registriert worden sei, rechtlich existent. Sie müsse jedoch, um als Komplementärin

einer inländischen Kommanditgesellschaft angehören zu können, die Vorschrift des § 107 GesmbHG. befolgen. Die

Kommanditgesellschaft habe nämlich keine von der Gesellschaft m. b. H. verschiedene Rechtspersönlichkeit. Die

Gesellschaft m. b. H. betreibe daher als Komplementärin unter der Firma der Kommanditgesellschaft ihre eigenen

Geschäfte, wozu sie nur berechtigt sei, wenn sie im Sinne des § 107 GesmbHG. die Eintragung einer inländischen

Niederlassung in das Handelsregister erwirkt habe. Das Erstgericht habe es auch unterlassen, von den Antragstellern

den Nachweis im Sinne des § 108 GesmbHG. darüber zu fordern, daß die Gesellschafter im Ausland eine wirkliche und

regelmäßige Geschäftstätigkeit entwickeln.

Der Oberste Gerichtshof gab dem Revisionsrekurs der Antragsteller nicht Folge.

Rechtliche Beurteilung

Aus der Begründung:

Die Rechtsmittelwerber führen aus, daß die Beteiligung einer ausländischen Gesellschaft m. b. H. an einer inländischen

Personengesellschaft kein Geschäft im Sinne des § 107 GesmbHG. sei, da nach dieser Gesetzesstelle unter Geschäften

nur jene zu verstehen seien, die im Rahmen des normalen und gewöhnlichen Geschäftsbetriebes regelmäßig
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wiederkehren. Der Oberste Gerichtshof hat bereits in seinen Entscheidungen vom 17. Juli 1906 (A Cl. Nr. 2589) und

vom 16. November 1938 (DREvBl. 1939 Nr. 45) die Rechtsansicht vertreten, daß eine ausländische (deutsche)

Gesellschaft m. b. H. nur dann Mitglied einer inländischen OJenen Handelsgesellschaft sein kann, wenn sie gemäß §

107 GesmbHG. die Eintragung einer inländischen Niederlassung erwirkt hat. Der gleiche Rechtssatz ist auch für den

Fall anzuwenden, daß eine ausländische Gesellschaft m. b. H. einer inländischen Kommanditgesellschaft als

Komplementärin angehören will. Die Rekursausführungen sind nicht geeignet, von der Unrichtigkeit dieser

Rechtsansicht zu überzeugen. Wie bereits das Rekursgericht ausgeführt hat, ist sowohl bei der OJenen

Handelsgesellschaft als auch bei der Kommanditgesellschaft Rechtssubjekt nicht die Gesellschaft, sondern die

Gesamtheit der Gesellschafter. Die Ansicht der Rekurswerber, die Tätigkeit der ausländischen Gesellschaft m. b. H.

bestehe nur in dem Eintritt in die Kommanditgesellschaft, diese einmalige Rechtshandlung könne nicht dem Betreiben

von Geschäften gleichgesetzt werden, ist daher irrig, da die Gesellschaft m. b. H. in Wahrheit auch als Komplementärin

der Kommanditgesellschaft ihre eigenen Geschäfte durchführt. Aus dem Rechtssatz der Entscheidung vom 23. April

1907 (A Cl. Nr. 2637), eine ausländische Aktiengesellschaft bedürfe zum Zwecke der Beteiligung an einer zu

registrierenden inländischen Gesellschaft m. b. H. nicht der Zulassung zum inländischen Geschäftsbetrieb, kann nicht

(wie dies Grünhut "Die Gesellschaft m. b. H. nach österreichischem Recht" [2] S. 81, Anmerkung, tut) eine Abkehr von

der obzitierten Entscheidung (A Cl. Nr. 2589) abgeleitet werden, da ja die Gesellschaft m. b. H. eine juristische Person

ist, die ein von ihren Mitgliedern verschiedenes Rechtssubjekt darstellt. Zum Unterschied davon ist der Komplementär

einer Kommanditgesellschaft nicht etwa Geschäftsführer oder Vertreter einer neben ihm bestehenden juristischen

Person. Rechtssubjekt ist vielmehr die Gesamtheit der Gesellschafter. Auch Dr. Gellis "Komm. zum GesmbHGes." S.

309 und Skerly "Das Gesetz über die Gesellschaft m. b. H."[2] S. 160 haben diese Unterscheidung unberücksichtigt

gelassen, da sie den Eintritt der ausländischen Gesellschaft m. b. H. in eine inländische Gesellschaft ohne

Unterscheidung bejaht haben, ob es sich um eine Personen- oder um eine Kapitalsgesellschaft handelt. Auch die

Fragebeantwortung JMVBl. 1907 S. 109 geht davon aus, daß ausländische Gesellschaften m. b. H. für eine

Mitgliedschaft an einer inländischen Gesellschaft m. b. H. oder Aktiengesellschaft nicht die Registrierung einer

inländischen Niederlassung benötigen, weil das im Inland betriebene Unternehmen ein von der ausländischen

Gesellschaft verschiedenes Rechtssubjekt darstellt. Pisko weist in seinem Lehrbuch (S. 478) darauf hin, daß der

Oberste Gerichtshof in der Beteiligung einer ausländischen Gesellschaft m. b. H. oder Aktiengesellschaft an einer

inländischen OJenen Handelsgesellschaft einen an die Voraussetzung des § 107 GesmbHG. gebundenen

gewerbsmäßigen Geschäftsbetrieb im Inlande sieht.

Anmerkung

Z36120

Schlagworte

Gesellschaft mbH., ausländische, als Komplementärin einer inländischen, Kommanditgesellschaft,

Kommanditgesellschaft, ausländische GesmbH. als Komplementär einer, inländischen -
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